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Sakramentsnatur und Unauflöslichkeit
halbchristlicher hen

Von Unıv -Prof Dr S  rı Salzburg
Ist die halbchristliche Ehe der gültige Ehevertrag

auften m11 ungetiauiten Brautperson Sakrament der nı
Die ra War untier den Theologen sehr umstirıtten und kann auch
eute noch keineswegs als endgültig geklärt betfrachtet werden.
Sie 1äßt sich Aaus den beiden Glaubensquellen Schrift un Über-
lieferung, nicht lösen Das1r Lehramt hat S16 bisher nicht
entschieden, doch verlel allmählich die Haltung und Praxıs des
Sacrum 1C1UM dessen Zuständigkeitsbereich alle lau-
bensfragen gehören der Auffassung solches Übergewicht
daß S1C be1 weıtftem vorherrsch und wohl bald die gegenteilige
Auffassung völlig zurückdrängen WwIrd.

Die Auffassung, daß n der Identität Von Ehevertrag un:!
Ehesakrament bei halbehristlichen Ehen auch die ungetaufte
Brautperson der sakramentalen na el werde braucht
nicht erorier werden; deutlich 1ST die TE der Ir  ©: daß
die aulie das erstie Sakrament 1st, das erst Au Empfang anderer
akramente eia  1

Sasse), Rosset”®), Pesch®) un: andere vertraten die Auffassung,
daß eım Abschluß halbehristlichen Ehe die christliche raut-
PCerSoN der sakramentalen Nal el werde N1C| ber diıe
ungetaufte Sie betonen, daß eın Widerspruch darin jege daß
der Ehevertrag bel Partner der ZU akramentenempfang
ähig ist zugleich Sakrament sSe1l nicht ber auch beim ungetauf-
ten Der christliche halbehristl:  en Ehe bedürfe der
sakramentalen na ZU Führung dem christlichen Sitten-
gesetz entsprechenden Ehe noch mehr als die Gatten voll-
christlichen Ehe Daran, daß bel dieser Au{fIfassung der ngetaufte
ZU Spender des Ehesakramentes werde brauche INa sich doch
nicht stoßen StTE auch fest daß Ungetaufte gu  1g und

SUuppPOSITIS supponendis auch durchaus erlaubt die auIie SpCN-
den können WaTrTum ann nicht auch das Sakrament der Ehe?

Perrone*) und andere vertiraten dıe Auffassung, daß Von sakra-
mentaler Urı des Ehevertrages kultusvers  iedener Brautleute
NUur ann esprochen werden könne wenn die halbehristliche Ehe
m1T päpstlicher Dispens VO. Ehehindernis der Kultusverschieden-
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heit”) geschlossen wurde SIe schließen 1eSs AaUus der Praxiıis des
Apostolischen Stuhles, der wohl andere halbchristliche Ehen, nıcht
ber mıi1t Dispens VO hehindernis der Kultusverschiedenheit
geschlossene Ehen dem an ach lösen pneg dieser
Schluß ist unberechtigt, weil W1e WIT sehen werden hben
andere TUn vorliegen, die den Apostolischen veranlas-
SCNH, die 1LOSUunNg solcher Ehen verweıgern. Andere runde 1as-
SC  - sich für diese Ansicht überhaupt nıicht anführen.

Eıne drıtte ruppe VON Autoren Vvertrı die Auffassung, daß
die halbchristliche Ehe 1n keinem all un beli keinem Partner die
sakramentale Wirkung hervorbringe®). Sie egründen S1e amıft,
daß die Identität VON hesakrament un: Ehevertrag nıcht
lasse, daß 1eselbe Ehe fUr den einen Partner Sakrament, für den
anderen ber NUur naturrechtlicher Vertrag sel SO WwWI1e unmOög-
lıch 1st, daß der Ehevertrag für den einen Partner Rechtswirkun-
gen hervorbringe, TUr den anderen nicht, Se1 auch unmöglich,
daß die halbehristli Ehe {Ur den einen Sakrament, f{Ür den
anderen bloß naturrechtlicher Vertrag sel Es sSe1l auch unberech-
t1gt, der Fähigkeit eiINnNes Ungetau{ften Z Taufspendung autf
seine Fähigkeıt ZU  H pendung des Ehesakramentes jeßen;
TÜr die Annahme dieser Fähigkeit sSel eın hinreichender rund
vorhanden. Wenn dem Ungetauften die Fähigkeit ZUT aufspen-
dung zuerkannt werde, geschehe 1es der eilsnot-
wendigkeit der aufe, Was vVon der Ehe doch wohl nliıemand
behaupten wage. Zur pendung des hesakramentes mMmUSse man
darum ohl die Teilnahme allgemeinen Priestertum fOor-
dern, . die eben durch die auie egründe WIrd. Die Vertreter
dieser Auffassung ren auch a daß die Festigkeit des Bandes,
das die Eheschließung die beiden Gatten schlingt, wohl
be1 beiden gleich se1ın MUSSe. aTtiur aber die Grundlage,
nämlich die Sakramentsnatur der Ehe, autf seliten des ungetauften
Gatten. Wenn einer der beiden bisher ungetauften Gatten einer
bloßen aturehne sich. uien Jäßt, wird dlie Ehe zunächst sicher
noch nicht ıner sakramentalen, das and erhält unächst noch
keine größere Festigkeit. Auch nach der aufe, ja selbst nach oll-
Zug der Ehe nach der auie ann eine solche Ehe auf rund des
aulinischen Privilegs noch gelöst werden, wenn die notwendigen
Voraussetzungen zutreffen‘). Nun ber besteht enn doch volle
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Gleichheit zwıischen er Ehe, die durch die  : aufie eiINes der beiden
bisher ungetauften Gatten einer halbehristliche Ehe geworden
1St, un jenen Ehen, die VOonNn ang halbechristlich SINd, weil
hben getaufte un!: ungetaufte Brautpersonen sich ehelichten

Die sakramentale Ehe ist innerlich un auberll! absolut —
auflöslich, sobald S1e durch den ehelichen Verkehr vollzogen
wurde. Den nichtsakramentalen Ehen omm selbst nach ihrem
Vollzug eine SO. Festigkeit nicht Die Ehe Von Ungetauften
annn dem an nach gelöst werden, Wenn einer der beiden (jat-
ten sich taufifen 1äßt un die Aufrechterhaltun der ehelichen Ge-
meıinschaft nach der auie ohne Gefährdung des Seelenheiles
nicht mehr möglich ist Die Lösung erfolgt auf rund des Privile-
gium Paulinum®).

In der Zieit der großen Missionstätigkeit der iırche 1 Jahr-
hundert erließen die Päpste aul HI Pıius und Gregor 111
Tel päpstliche Konstitutionen S1e inden sich 1mMm okumenten-
anhang des exXxX S1e bieten die Möglichkeıit ZU Lösung VO  >
aturehen 1n einem Ausmaße, daß die Rechtsquelle hıefür icht
mehr 1mM Privilegium Paulinum eın liegen kann; S1e tellen Ja
hne Zweifel erweiliternde uslegungen dieses Privilegs dar, wı1ıe
S1e ben NUr 1n einem Gesetz OoT$!  m werden können. Die
Päpste mußten sich darum dessen bewußt Sewescnhn se1n, daß sS1e ihre
NUur durch göttliches echt eingeengte Machtfülle ZU  $ Lösung VO.  @;
Naturehen uch 1n solchen Fällen efähigt, we VO Paulini-
schen rivileg nicht erfaßt werden. In einer ra vVvVon solcher
Bedeutung ist denkbar, daß im einzelnen all dem Apostoli-
schen eiInNe Fehlentscheidung unterläufft; ist bDer auf
rund des immerwährenden Beistandes des eiligen Geistes völ-
lig undenkbar, daß durch Jahrhunderte sich 1ine durchaus be-
ständiıge Praxıs des Apostolischen Stuhles, und ZWaTr nıcht der
kurialen ehörden, sondern der Päpste selbst, ausbildet. So ist die
tatsächliche Ausübung der Machtbefugnis ZUE Lösung VO  @} atur-
hen durch die Päpste schon nach den rundsätzen der katholi-
schen Dogmatik sicherster Beweis afür, daß die Päpste wirklich

Besıiıtz dieser Macht Sind, enn 1m anderen mMu. ja —

gegeben werden, daß die Päpste, obwohl mit der abe der Unfehl-
barkeit ın auDens- un Sitteniragen ausgestattet, der Aus-
egung der Ausdehnung der Glaubenslehre VvVon der Unauflöslich-
keit der Ehe einen fIür die1r Disziplin verhängnisvollen
Irrtüuüm gefallen S1INd.

Die gleiche Begründung aus der eständigen Praxis der irche
wird auch als beweiskräftig anerkannt für den Nachweis der
päpstlichen Gewalt ZUT Lösung der sakramentalen, ber unvoll-

gebliebenen Ehe Die Westigkeit des Bandes einer 1m Un-

Can 1124 SS5. (
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glauben geschlossenen Naturehe‘ ist ber sicher geringer, daß

fortior1 geschlossen werden dari, daß die Päapste auch die oll-
macht ZUTr LOSUNg der aturene en In den kirchlichen oku-
menten WITrd einz1ig und allein die vollzogene sakramentale Ehe
als völlig unau{flöslich bezeichnet Von INr sagt das kir liche
Rechtsbuch*), daß sS1e durch keine menschliche Autorität, sondern
1Ur UrC| den 'Tod gelöst werden könne.

urch die aulie beilder Gatten einer Naturehe erlangt diese
sakramentale Uurde; olange S1e ber nach der aulie beider —_

vollzogen bleibt, gilt S1e als unvollzogene sakramentale Ehe, als
matrimonıum TrTatum tantum et Nan consummMatum. Besonders
durch dlie Konstitution Gregors XIILI „Populis” VO Jänner
1585 wurde die Lösung solcher VONn Ungetaufiten geschlossener,
nach ihrer autie unvollzogen gebliebener Ehen gewährt.

Ist diese Konstitution uch anwendbar autf halbechristliche
en Betrachtet die Kirche solche Ehen als Naturehen, als matrı-
MONI1Aa eg1tima oder als sakramentale en Die ra ist wıssen-
schaftlich nicht endgültig gelöst, doch gibt die Praxis des ApOostOo-
lischen Stuhles der Auffassung, die S1e für nichtsakramental hält,
immer größeres Gewicht, daß die gegenteilige Auffassung VO
sakramentalen Charakter solcher Ehen auftf elıte des christlichen
Gatten aum mehr verireten werden ann.

Au  D der exX sS1e. VOX daß Ehen, die im Unglauben beider
(:atten geschlossen wurden un durch die auie eines VO  ®) ihnen

halbehristlichen Ehen wurden, gelöst werden können?®). Er be-
LONT, daß das Privilegium Paulinum annn ZU Anwen-
dung kommen könne, wenn die Ehe nach der aulie eines, nicht
aber beider Gatten abermals vollzogen wurde. So betrachtet der
kirchliche Gesetzgeber solche halbchristliche Ehen Iso weiterhin
als Naturehen und nicht als sakramentale Ehen Wenn eine rist-
liche Brautperson die Ehe mit einer ungetaufteno ist die
Ehe VO  5 em nNIANg an hal  ristlich Warum soll nun die durch
die auIie eiINes der beiden Gatten einer aturene halbchristlich
gewordene Ehe als weiterhin nichtsakramental gelten, 1e Ehe
aber, die VonNn einem getauften Partner mit einem ungetauften
von Anfiang halbehristli geschlossen wurde, dagegen als —_
kramental? Für eine solch unters  jiedliche Wertung verschiedener
halbchristlicher Ehen lassen sich keine hinreichenden Gründe —
führen Ks mussen ohl alle halbchristlichen Ehen als Naturehen,
als matrımon1la egitima, N]' ber als sakramentale Ehen gelten.

Können 131  ) auch S{6)  e, VO  5 Anfang halbchristliche Ehen
UrTrC. den S autf TÜ selner Machtfülle dem an ach g..
1öst werden? Wenn die / jahrhundertelange Praxis des postoli-

Can 1118 IC
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schen Stuhles die TST späater halbehristli gewordenen hen 1öst,
darf INan die ermutung aufstellen, daß die Päpste

auch die Macht en ZU Lösung olcher Ehen die VO  5 nian
als halbchristliche Ehen zustandekamen Diese Vermutung gilt

hinsichtlich er VO  > ang halbechristlichen hen gleichgül-
Ug, ob S1Ee VO  . nl  tkatholischen Christen d1ie NUu E1 dem K O-
dex NIC mehr das hehindernis der Kultusverschiedenheit**)
ebunden SINd, mit Ungetauften geschlossen wurden der ob
Katholiken S1IEC m1t päpstlicher Dispens VOon diesem hehinderni1s
mıit Ungetauften

Die 1r Praxıis behandelt allerdings diese beiden rien
halbchristlicher Ehen verschieden Das and VOo  5 hen we
Katholiken nach ewährung der Dispens VO hehindernis der
Kultusverschiedenheit mM1% Ungetauften geschlossen en wiıird
bisher nicht gelöst Da die ewährung dieser Dispens Charak-
ter olcher halbehristlicher Ehen N: andert 1ST wohl nicht daran

zweiıileln daß der aps auch sSo hen lösen könnte WIie
TST spater halbehristli gewordene Ehen und Ehen

nichtkatholischer T1ısStTen mi1t Ungetauften zugunsten des Jlau-
ens 1öst Wenn der Apostolis  e bisher halbehristlı Ehen,
die mi1t Dispens VO hehindernis der Kultusverschiedenheit g...
schlossen wurden N1IC| Oostie wohl aus gewichtigen Gründen
Die ırche verbietet kultusverschiedene Ehen St  n  NS wenn
S1@ uch durch ewährung der Dispens VO.: Ehehindernis der
Kultusvers  jedenheit ihre Eingehung ermöglıcht andert 1eS
doch der grundsätzlich ablehnenden Haltung der irche un!

der Mißbilligung solcher Ehen nichts Wenn die In den
Gatten solcher Ehen ihrem echt un ihrer Verwaltungsprax1s
die Aussicht auf Auflösung ihrer Ehen böte würde 1es AÄAn-
Le1Z ZU Abschluß solcher streng verponter Nur aus gewichtigen
Gründen geduldeter Ehen darstellen

Dieser ewichtige rund der den Apostolischen hindert
VON SEe1INeT Machtfülle ZUT LÖösung solcher Ehen Gebrauch
chen, spricht nıcht gleicher Weise aIiur daß auch das and von
Ehen, wWwe. nichtkatholische TıSten mıiıt Ungetau{iten geschlos-
SE  } aben, auf jeden all aufrechtbleiben soll Im Gegenteil
n Fällen da der Gatten sich untfier dem Einfluß der

na entschließt die auie bzw die uInanme die katholische
Kirche erpıtten annn ihm unter mständen enin künftiges
Wäanrna christliches en bedeutend erleichtert werden wenNnn
TI bereits zerruttetie Ehe gelöst und ihm die Möglichkeit
ZU Eheschließung m1T katholis  en Brautperson eingeraumt
wird

Die kanonistische Literatur erı NUur VO  } wenıgen Beıisple-
1!.) (Jan. 1070
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len der Lösung solcher halbehristlicher Ehen*?*) Der Bischof vVon
Helena, USA*), unterbreitete dem Sacrum Oififie1ium folgenden
all Im TEe 1919 ein Ungetaufter eine Anglikanerin
geheiratet. Auftf Betreiben des Mannes wurde die Ehe für den
bürgerlichen Bereich dem an nach eschlieden Nun moöchte der
Mann sich 1n der katholischen irche taufen lassen un ıne
Katholikin heiraten. Das Sacrum 1C1UM unterbreitete den all

November 1924 dem eıligen ater, der zugunsten des
Glaubens die aturene OoStie

Im gleichen TE 19924 wurde dem Sacrum Officium folgender
weiıtere all unterbreitet eorg, der 1n einem nichtkatholischen
ekenntnis getaufit worden WAar, mit einer Ungetauften die
Ehe geschlossen. Diese verließ ihn un schloß eine eue Ehe mi1t
einem gleichfalls ungetaufIten Manne. eorg sich ZUT
lischen Kirche bekehrt Er NU. sSseine erstie Frau die
Interpellationen 1mM Sinne des Paulinischen Privilegs erı  e
un! dann mi1t einer Katholikin eine eue Ehe geschlossen. An das
Hl 1Z1U mM wurde Nnu die Anirage geri  e 9 ob diese zweite
Ehe 1g sel. Es gab ZU Antwort, daß auf seinen Antrag der
Heilige ater die erstie Ehe gelöst habe, amı der NUu katholisch
gewordene ine gültige Ehe mit der Katholikin eingehen
könne. Die erneute Ehewillenserklärung wurde 1Ur vorsichts-
halber verlangt. amı hat das Hl O{ffizium ZU usarucke
gebracht, daß zweifelhaft sel, ob 1M egebenen das Pau-
inische rivileg anwendbar sei**).

Seit 1934 ist schon äufig vorgekommen, daß So
halbcehristliche Ehen gelöst wurden. Es sSind MI1r uch Fälle
bekannt geworden, daß Ehen Von zZwel nichtkatholischen T1Sten
gelöst wurden, nachdem vorher einwandtfrei nachgewiesen WeTr-
den konnte, daß die auie wenigstens eiInes Gatten als ungültigbetrachtet werden mUuüsse. In dieser Hinsicht muß reilich darautf
hingewiesen werden, daß eine allgemeine ermutung für dieUngültigkeit der Taufspendung mancher Sekten nicht anerkannt
WIrd, obwohl In manchen Sekten Von vornherein sehr weifel-
haft 1St, ob die Taufspendung nach den Forderungen ber die
Intention des Spenders, ber Materie und Form gültig ist SO
wurde VO  } nordamerikanischen Bischöfen dem Hl Offizium die
rage vorgelegt, ob die Taufe der ünger Christi, der Presby-terlaner, ongregationalisten, Baptisten und Methodisten ungültigsel, da Ja dem Täufer ohl der intentio faciendi quodacı Ecclesia vel Qquod Christus instifcuit. Das Sacrum 1C1UM

12) Wernz-Vidal . . 637; Cappe  O, De sacramen!tis, oll III.,789 SS. , Jus M1SS10NAarl1o
382 SS.
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gab auft diese Anfirage mi1t Zustimmung des Heiligen Vaters ZAUE

Antwort, daß dieUngültigkeit der autie auchn des Fehlens
der notwendigen Intention des Täu{iers ]jedem einzelnen

werden müsse?®).
00 NU. eım Apostolischen Stuhle die LOösung des

Bandes halbechristlicher Ehen zugunsten des aubens auf rund
der Konstitution Gregors 111 „Populis VO. 25 Jänner 15835
angesu: wird 1sSt folgendes beachten Es muß e1in eigentlicher
Prozeß geführt werden dessen urchführung das aubens-
fragen allein zuständige Hi Offizium?®) die rmächtigung erteilt
In diesem eriahren mMuß völlig einwandfirei nachgewlesen WwWeTr-
den, daß der beilden Gatten solch halbehristlicher Ehen
niemals getauft worden 1st der daß die empfangene auie hne
jeden vernüni{itigen Zweifel ungültig gespendet wurde Es muß
nachgewlesen werden, daß die Ehe während der ganzen auer
des ell  en Zusammenlebens halbehristli geblieben War
estunde eın vernünftiger Zweifel darüber ob die Ehe nachdem
S1Ee durch die auIie des zweıten Gatten sakramentalen
Ehe geworden War nochmals vollzogen wurde ame 1iNe LOsung
nı rage, da die vollzogene sakramentale Ehe durch keine
menschliche Gewalt, sondern NUur durch den 'Tod gelöst werden
ann. Fur den Vollzug spricht ber annn die Rechtsvermutung‘*”),
WenNnn die Gatten weıter zusammenlebten.

Von dieser SEINeET Machtfülle macht der aps ebprauc aus

wichtigen seelsorglichen rwägungen. Kıner der beiden Gatten
der halbchristliche Ehe ist katholisch geworden der will
werden; dıe Ehe ist zerruttet SO WarTre NU sich notwendig,
daß der a  e: der NnUu 1€e' der katholis  en Kirche geworden
1St oder demnächst werden wird dauernd eın eheloses en
Te Das stellt begreiflicherweise eine sehr schwere S1
Belastung dar. Um die eiahren solchen aufgezwungenen
Z.ölibates vermeiden, löst der aps solchen Fällen die schon
vorher zerruttete un wohl auch für den bürgerli  en Bereich
bereits eschiedene Ehe

Seelsorgliche Erwägungen die Rücksicht nämlich auf das
kirchliche Gemeinwohl könnten den aps reilich auch an-
lassen, die erbetene Lösung der halbechristliche Ehe Ver-

WEeI1ISETN, ann nämlich We die LOsung uIsehen vielleicht
Ärgernis erregen würde un:! die Gläubigen ZU Auffassung VeLr-
anlassen könnte daß die IT durch e1in So Lösung des
andes der leider verheerenden eu: der Ehes  eidung
Vorschub leiste So mMuUu. Prozeß auch festgestellt werden, daß
solches Ärgernis nıcht efürchten ist Die auie des bisher

15) AAS 1949 650
16) (2an 247
17) Can 1015 2 CI
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ungetauften Gatten bzw. die Konversion des nichtkatholischen,
ristlichen Gatten ist Voraussetzung afür, daß die ırche sich
überhaupt diese halbehristlichen Ehen kümmert un die
LÖösung ihres Bandes 1n Erwägung zZz1e Sie WIrd 11LUTr gewährt,
Wwenn dieser der bisher halbchristlichen Ehe NUu eiıne eue
Ehe mit einer katholis  en Brautperson eingehen will KEs ware
U sehr wohl denkbar, daß diese katholische Brautperson,
die Eheschließung gemä den Gesetzen der katholischen irche

erreichen, ZUT aufe, bzw. ZU Konversion drängt,. dem D1S-
herigen Gatten der halbehristlichen Ehe 1n Wir:  eit ber gar
Nl daran jeg So könnte geschehen, dalß die Eingliederung
iın die katholische irche durch autie oder Konversion eben NUrLr
für eın leider nicht umgehendes ittel ZU. Zweck, ZUTFC LOsSung
der bisherigen halbchristlichen Ehe un ZU Krmö  ichung einer
9 VON der ırche anerkannten Ehe mit einer katholischen
Brautperson gehalten würde. ästiges ıttel ZU Zweck ber dartf
die Kingliederung 1ın die katholische 1r nıiemals sein So muSß
1ın diesem Prozeß auch klargestellt werden, daß die auIie oder die
uInahnme 1ın die katholische 1r aus ehrlicher, innerer ber-
ZEUgUNg erbeten wurde oder WIrd.

Wenn diese Voraussetzungen zutreffen, ann ann die Lösung
des Bandes einer halbchristlichen Ehe auf rund päpstlicher
Machtfülle dem Gemeinwohl der iırche nıcht Z Schaden g-
reichen, umgekehrt ber einzelnen Personen eın en gemä den
Gesetzen Gottes un:! der irche Sanz bedeutend erleichtern un
sich sehr segensreich auswirken.

Problematischer Stammbaum des Mehschen
Von aul J., Koblenz

Jede l1ologische Forschung Menschen WIrd den Ursprung
des Menschenleibes immer wlieder Aaus natürlichen Ursachen, durch
1ne Evolution VO:  5 tierischen Vorfahren  her, erklären Ver-
suchen. Das Ergebnis dieser ständig wiederholten Versuche ist die
Herausarbeitung einer Stammesgeschichte (Phylogenie), die meist
1ın der Konstruktion eines Stammbaumes ihre anschauliche Darstel-
Jung In der Literatur, die Von der Abstammung des Menschen
handelt, InNnan deshalb für gewöhnlich uch einen ammbaum
des Menschen abgebildet. Weitverbreitet ist der tammbaum, den
Weinert (1944) als rgebnI1s seliner Untersuchungen den höheren
Primaten (Hominoidea: Gibbonartige, Menschenaffen, Menschen-
artige) gezeichnet hat und der 1mM großen ganzen die Auffassung
der „klassischen“ Abstammungslehre wiedergibt. Der ammbaum
erSire: sich ber die beiden etzten erdgeschichtlichen Perioden,das Tertilär mit seinen Unterperioden (Paläozän, Eozän, 1gozän,


